
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 






„Mit dem Bezugsrundschreiben hatten wir ausführlich über die von der EU-Kommission geneh-
migte „Bundesrahmenregelung Beihilfen für Messen 2020“ berichtet. Damit sollte privaten und 
öffentlichen Unternehmen, die Messeinfrastrukturen betreiben und damit verbundene Dienstleis-
tungen erbringen, ein Ausgleich für durch die COVID-19-Pandemie bedingte Absagen und Ver-
schiebungen von Messen und Kongressen gewährt werden. 
 
Die EU-Kommission hat am 11.11.2021 die Verlängerung der Beihilferegelung des Bundes zu-
gunsten von Messe- und Kongressinfrastruktur für das Jahr 2021 genehmigt, die uns nunmehr 
vorliegt (Anlage). Sie erfasst nun auch Schäden, die im Jahr 2021 entstanden sind bzw. noch 
entstehen. Ausgleichsfähig waren bislang nur Schäden, die vom 1.3.2020 bis zum 31.12.2020 
entstandenen waren. Zu weiteren Details wird auf das Bezugsrundschreiben verwiesen.“ 


